
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/9/23 2004/07/0055
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.2004

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AVG §8;

AWG 2002 §2 Abs6 Z5;

AWG 2002 §37;

AWG 2002 §50;

Rechtssatz

Ergibt das Ermittlungsverfahren, dass es zu keiner merkbaren Änderung der Umweltsituation durch Lärm oder

sonstige Immissionen im Bereich einer im Nahebereich einer geplanten Abfallbehandlungsanlage gelegenen

Liegenschaft kommt, kommt dem Eigentümer dieser Liegenschaft die Stellung eines Nachbarn nicht zu (Hinweis E

26.5.1998, 98/04/0028).
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